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Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch und die Strafprozeßordnung 1975 geändert 

werden (Strafrechtsänderungsgesetz 2018); neuer Tatbestand der Behinderung der 

Hilfeleistung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Seit seiner Gründung hat sich das Aufgabengebiet des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs 
(ASBÖ) stetig erweitert - ,<om klassischen Rettungs- und Krankentransport hin zu 
Gesundheits- und Sozialen Diensten (wie etwa Pflege, Heimhilfe, Asylwerber- und 
Obdachlosenbetreuung, Schulungs- und Jugendarbeit), sowie Katastrophenhilfsdiensten und 
internationaler Hilfe. 

Der ASBÖ dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und begrüßt die Neuregelung des § 

95 StGB der nunmehr wie in Deutschland einen Tatbestand schafft, mit dem die Behinderung 
der Hilfeleistung gerichtlich strafbar wird. 

Vom Phänomen, dass Rettungs- und andere Einsatzkräfte durch Schaulustige behindert 
werden, ist auch der Samariterbund betroffen. Es ist richtig, dass ein solches Verhalten die 
Arbeit der Rettungs- und Einsatzkräfte erschwert. 
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Das vorgesehene Tatbestandsmerkmal des Behinderns soll eine spürbare, nicht unerhebliche 
Störung der Rettungstätigkeit voraussetzen. Es erscheint durchaus sinnvoll, dass die 
angeführten Erschwernisse der Hilfsmaßnahmen der hilfeleistenden Person, durch 
Beschädigung von technischem Gerät, durch Versperren eines Wegs, durch Nicht 
Beiseitetreten, durch Blockieren von Notfallgassen oder durch Beeinträchtigung der Tätigkeit 

von Ärzten und Krankenhauspersonal in der Notaufnahme, zu sanktionieren. 

mit freundlichen Grüßen 

/�� 
I�ag. A�t.: ��) 
Geschäftsleitung 
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